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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99088011058000, 99088011058000

Leistungsbezeichnung I Schülerbeförderung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Hessen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Schülerzeitkarten, Schulweg, Schülerbeförderung,
HKM, Schülerfahrtkosten, Fahrtkostenerstattung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Schulangelegenheiten (088)

Verrichtungskennung Durchführung (058)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Kinderbetreuung (1020200), Schule (1030100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 23.08.2013
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Fachlich freigegen durch Hessisches Kultusministerium

Handlungsgrundlage https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document
/jlr-SchulGHE2017pP161
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document
/jlr-SchulGHE2017pP161

Teaser

Volltext Träger der Schülerbeförderung sind die Gemeinden,
die Schulträger sind, d. h. die Kreisfreien Städte und
die Landkreise. Sie sind für die in ihrem Gebiet
wohnenden Schülerinnen und Schüler zuständig.

Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten haben die
Schülerinnen und Schüler der Grundschule sowie der
Mittelstufe (Sekundarstufe I.); hierzu zählt in der Regel
auch das erste Jahr der Berufsschule (Grundstufe).
Schüler und Schülerinnen der Oberstufe
(Sekundarstufe II.) haben keinen Anspruch auf
Schülerbeförderung.

Eine Kostenübernahme für die Schülerbeförderung
kommt erst bei einer Mindestlänge des Schulwegs in
Betracht: Der Schulweg der Grundschülerinnen und
-schüler muss über 2 Kilometer lang sein, bei
Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 5
muss dieser eine Länge von über 3 Kilometer haben.
Nur wenn der Schulweg eine besondere Gefährdung
darstellt oder die Schülerin oder der Schüler behindert
ist, kann auch eine Kostenerstattung für eine kürzere
Wegstrecke erfolgen.

In der Regel hat der Schulträger die
Schülerbeförderung über den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) abzuwickeln.

Erstattet werden die Kosten für den Weg von der
Wohnung zur zuständigen Schule. Für die Schülerinnen
und Schüler der weiterführenden Schulen werden die
Kosten für den Schulweg zur nächstgelegenen Schule,
an welcher der gewünschte Abschluss am Ende der
Mittelstufe erreicht werden kann, erstattet.
Entscheiden sich die Eltern für den Besuch einer
anderen als der zuständigen bzw. nächstgelegenen
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Schule, so werden maximal die Kosten erstattet, die
beim Besuch der zuständigen bzw. nächstgelegenen
Schule entstanden wären.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt An den kommunalen Schulträger (in der Regel ist dies
der Landkreis bzw. die Stadt).

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal School transport, Schülerbeförderung
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